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Feldhaus

Fünf auf Crashkurs
Verlag: dtv
Preis:  € 13,40

Roadtrip deluxe!
Schulabschlussfahrt!  Fynn hat einfach keinen Bock darauf. Und dass 
nach den Sommerferien der verdammte Ernst des Lebens losgehen soll, 
macht die Sache auch nicht besser.  Was aber auch irgendwie total egal ist, weil jetzt nur noch 
eins wichtig ist: die Reise zum Mittelmeer. Mit den vier anderen. 170 Kilometer! Per Kanu! 
Grundbescheuert, anstrengend – genial!

Ursula Poznanski

Thalamus
Verlag: Loewe
Preis: € 17,50

Eine abgeschiedene Rehaklinik mitten im Wald, viele Kilometer entfernt 
von der nächsten Ortschaft:
In dieser Einsamkeit erzielt der Markwaldhof sensationelle Ergebnisse 
in der Behandlung von Traumapatienten. Auch Timo erholt sich hier schnell von seinem 
Motorradunfall. Viel zu schnell! Denn nachts, wenn die Lichter ausgehen, beginnt ein ganz 
anderes Leben im Markwaldhof. Aber Timos Sprachzentrum ist noch immer komplett 
blockiert, sodass er niemandem davon erzählen kann…

Stefanie Hö� er

Tanz der Tiefseequalle
Verlag: Gulliver
Preis: € 8,20

Manchmal ist es diese eine Sekunde, die alles entscheidet: Niko, der 
ziemlich dick ist und sich oft in Parallelwelten träumt, rettet die schöne 
Sera vor einer Grapschattacke. Sera fordert Niko daraufhin zum Tanzen 
auf, was verrückt ist und so aufregend anders, wie alles, was in den nächsten Tagen 
passiert. Vielleicht ist es der Beginn einer Freundschaft von zweien, die gegensätzlicher nicht 
sein könnten – aber im entscheidenden Moment über ihre Schatten springen.
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Das Rauchverbot bis 18 - bezieht sich nicht nur 
auf Tabakerzeugnisse, sondern auch auf alle anderen 
verwandten und neuartigen Erzeugnisse, wie 
E-Shishas, E-Zigaretten usw.
Ausnahme: Jugendliche, die berufs- oder ausbil-
dungsbedingt mit Raucherzeugnissen zu tun haben, 
dürfen diese Erzeugnisse abgeben, ohne sich 
strafbar zu machen. 
Ausgehzeiten in der Steiermark
• Bis zum vollendeten 14. Lebensjahr von 5h bis 23h
• Vom vollendeten 14. Lebensjahr bis zum

vollendeten 16. Lebensjahr von 5h bis 01h
• Ab dem vollendeten 16. Lebensjahr „unbegrenzt“,
sofern die Erziehungsberechtigten es erlauben!!
Neu: Jugendliche, die das 16. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, dürfen sich dann bereits vor 5 Uhr 
an allgemein zugänglichen Orten aufhalten, wenn 
dies notwendig ist, um rechtzeitig zum Betriebs- 
oder Ausbildungsort zu gelangen. 
Alkoholkonsum
Jugendliche zw. 16 und 18 dürfen nicht gebrannte 
alkoholische Getränke nur mehr bis zu dem Ausmaß 
konsumieren, als dadurch die psychische und/oder 
physische Leistungsfähigkeit nicht wesentlich beein-
trächtigt wird. 
Neu ist das Verbot des Aufenthalts in Lokalen oder 
bei Veranstaltungen, solange dort alkoholische 
Getränke ohne Mengenbegrenzung zu einem min-
destens einmal zu entrichtenden Preis oder zu einem 
Preis ausgeschenkt werden, der zumindest um mehr 
als die Hälfte unter dem sonst üblichen Preis liegt.
Die Durchführung von Alkoholtests durch die 
Polizei ist erlaubt!! 

Liebe Jugendliche,
wie ihr vielleicht 
schon gehört habt, 
gibt es ab 1.1.2019 
neue Regelungen 
für euch im steiri-
schen Jugendgesetz, 
die alle Kinder und 
Jugendlichen bis 18 
Jahren betreffen. 
Was ist Neu?

Einladung zur Infoveranstaltung „Jugendgesetz NEU“ (gültig ab 01.01.2019)

Wie lange darf ich ausbleiben? Ab wann darf ich Alkohol bzw. Zigaretten konsumieren? Wie sind die 
Ausgehzeiten bei Maturabällen und Schulveranstaltungen? Was sind Aufenthaltsverbote und welche
Bedeutung haben sie? Ist der Jugendschutz in ganz Österreich gleich? Darf ich am Schulgelände bzw.
im Außenbereich des Jugendzentrums noch rauchen? Fragen wie diese und auch viele andere werden
im Rahmen der Infoveranstaltung „Jugendgesetz NEU“ beantwortet.

Wo: Großer Saal der Landesbuchhaltung – Burggasse 13, 8010 Graz

Wann: Montag den 21.01.2019 von 9.00 bis 11.30 Uhr

Inhalt:
Begrüßung durch Frau Landesrätin Mag.ª Ursula Lackner und der Leiterin der FA Gesellschaft,

Frau HRin Mag.ª Alexandra Nagl

Ausführungen zu den Neuerungen der Jugendgesetz-Novelle (gültig ab 01.01.2019), sowie den
Leitfaden für Veranstaltungen durch Herrn Mag. Mario Wünsch, FA Gesellschaft, Jugendschutz

Präsentation der Social Media Kampagne “Jugendgesetz NEU” durch die Fachabteilung 

Vorstellung der Angebote für Jugendliche und Multiplikator*innen und der begleitenden 
Infokampagne durch das LOGO jugendmanagement

Abschließende Fragerunde der Teilnemer*innen

Im Anschluss ladet die FA Gesellschaft zu einem Imbiss und einem inhaltlichen Austausch ein! Wir
freuen uns auf einen informativen Vormittag!

Verpflichtende Anmeldung bis 07.01.2019 per Email an: denise.huber@stmk.gv.at

make IT safe regional
WE WANT YOU! 
Werde Peer Expert zum Thema Internet und allem 
drum herum - von Cyber Mobbing über Sexting 
bis hin zu Datenschutz  - und gib dein Wissen an 
andere Jugendliche weiter! 

Wenn du Interesse hast, melde dich per 
WhatsApp, Email oder Telefon bei 
Alexander Glowatschnig, Bsc
Tel.: 0664 9987405
glowatschnig@ecpat.at

www.makeitsafe.at
www.peerbox.at

Autostoppen
Neu: Jugendliche dürfen bis zum vollendeten 16. Lebensjahr 
auch nicht in sonstiger Weise (wie Internetplattformen usw.) 
unbekannte Lenkerinnen und Lenker zur Mitnahme auffordern, 
da von denselben Gefahren auszugehen ist, wie beim direkten 
Autostoppen an der Straße oder sonstigen Örtlichkeiten!! 
Mehr Infos unter: 
https://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/102149487/DE/
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IN 242 TAGEN UM DIE WELT
„Die Welt ist wohl zum Staunen da, im Großen wie im Kleinen,
in Menschenbildern, der Musik, im Wind,
in Pflanzen und in Steinen“

               WANN?
VON NOVEMBER BIS JULI

WO?
BALI, LOMBOK,

KAMBODSCHA, VIETNAM,
THAILAND, MALAYSIEN,
AUSTRALIEN, HAWAII,
KANADA, ENGLAND,

ÖSTERREICH  

WIE?
MIT DEM FLUGZEUG, AUTO, 

BUS, ZUG, SCHIFF, BOOT, 
MOPED, FAHRRAD UND ZU 

FUß

WAS HABEN WIR
ERFAHREN?

UNTERSCHIEDLICHE 
WAHRHEITEN DEM LEBEN ZU 

BEGEGNEN UVM.

11 Länder

242 Tage

75100 Kilometer

2 große Rucksäcke

„DIE WELT IST WIE EIN BUCH, WELCHES SICH 
ANZUSEHEN LOHNT“

„Einmal um die Welt und wieder nach Hause zurück“       Einen lieben Gruß von Christine und Klaus     
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Was sich im letzten Jahr getan hat:

Heibollmparty 
Rodeln

Faschingsumzug (Die Schlümpfe) 
Weihnachtsfeier 

Stand am Adventmarkt 

Auf ins neue Landjugend-Jahr! 

Am Freitag, dem 16. Novemberm fand die 3. Generalversammlung 
beim Buschenschank Lindner in Aug-Radisch statt.  

Wir blickten auf ein erfolgreiches Jahr zurück! 

In diesem Jahr kam es zu einigen Veränderungen im Vorstand. Wir bekamen 
eine neue Leiterin (Anna Griesbacher) und einen neuen Obmann (Thomas 
Gutmann). Willkommen heißen möchten wir auch Tobias Rauch, der heuer 
als Sportreferent Stellvertreter im Vorstand tätig sein wird.  

Leider mussten wir uns auch von manchen Vorstandsmitgliedern 
verabschieden. Danke an Kerstin Schurz, Tamara Rauch, Oliver Gutmann und 
Markus Niederl für die tatkräftige Unterstützung in diesem Jahr!  

Möchtest auch DU Teil der Landjugend sein?
Dann melde dich bei Anna Griesbacher 

(0664/4577845) oder bei Thomas Gutmann 
(0664/1655104). 

Die Landjugend Gnas wünscht euch frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
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